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Liebe Mandanten,
Weihnachten ist vorbei, alle Ernährungssün-
den sind begangen, die Verwandtschaft ist 
wieder weg und das neue Jahr 2018 ist da. 
Es ist also wieder an der Zeit den Blick nach 
vorne zu richten. Doch was bringt 2018? 
Sparen wir uns die Kaffeesatzleserei, den 
Blick in die Glaskugel und vor Allem den 
voraus eilenden Pessimismus. Ein neues Jahr 
bedeutet schließlich immer neue Herausfor-
derungen, neue Problemstellungen – und 
neue Chancen. Auch wir starten mit etwas 
Neuem – ab sofort finden Sie uns auch bei 
Facebook. Lassen Sie uns mit Mut in das 
neue Jahr starten, wir sind sicher, es lohnt 
sich. Wir sind für Sie da!

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner



2

Sitz
Dr.-Gessler-Str. 6
93051 Regensburg
Telefon 0941 30748-0
Telefax 0941 30748-40
info@schildundpartner.de
www.schildundpartner.de

Zweigniederlassungen
Friedrich-Ebert-Str. 57
92421 Schwandorf
Telefon 09431 3790-0
Telefax 09431 3790-20

Industriestraße 6e
92431 Neunburg vorm Wald
Telefon 09672 9229-0
Telefax 09672 9229-44

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Kffr. Sonja Dietl, StBin
Dipl.-Kfm. Michael Mieschala, StB
Dipl.-Kffr. Silvia Reiser, WPin/StBin

Geschäftsführer
Dipl.-Kfm. Ludwig M. Schild, WP/StB

I M P R E S S U M

V.i.S.d.P.:
Frau Silvia Reiser, Chefredaktion

Bilder und Layout:  
Agentur Oberpfalz Media GmbH & Co. KG , 
Andreas Huber; www.oberpfalz-media.de
Titelbild: © Floydine - Fotolia.com

Copyright:
Alle Artikel und Bilder sind urheberrechtlich 
geschützt. Abdruck ganzer oder Auszüge 
der Artikel oder Verwendung der Bilder nur 
nach vorhergehender schriftlicher Genehmi-
gung.

Haftung:
Wir übernehmen keine Haftung für münd-
lich oder telefonisch erteilte Auskünfte. Wir 
sind ausschließlich auf Basis unserer aktu-
ellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
tätig. www.schildundpartner.de/AGB.pdf

HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten gemäß den Vorschrif-
ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
gespeichert werden.



3

I N H A LT

4_Termine Januar 2018

5_Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen

6_Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. 
Januar 2015

7_Termine Februar 2018

8_Pensionszahlungen einer GmbH an den 
Gesellschafter-Geschäftsführer bei Fortfüh-
rung des Dienstverhältnisses

9_Voraussetzungen für das Vorliegen einer 
GmbH & atypisch stillen Gesellschaft

10_Doppelte Haushaltsführung: notwendige 
Kosten der Unterkunft am Beschäftigungsort

11_Vergeblicher Aufwand für angestrebte 
Vorstandsposition keine vorweggenomme-
nen Werbungskosten

12_Neues zum Investmentsteuergesetz

13_Rentenbesteuerung: Berücksichtigung 
der Beiträge anderer Versorgungseinrichtun-
gen bei der Anwendung der Öffnungsklausel

14_Teilweiser Verzicht auf Darlehnsforde-
rung gegenüber einem ehemaligen Gesell-
schafter als verdeckte Gewinnausschüttung

15_Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 
2018 beantragen

16_Vorsteuerabzug bei Dachertüchtigung 
für eine Photovoltaikanlage

17_Änderungen des Mutterschutzgesetzes 
zum 1. Januar 2018

18_Konkurrenztätigkeit als Grund für außer-
ordentliche Kündigung

19_Mindestlohn als Berechnungsgrundlage 
für Urlaubs- und Feiertagsvergütung sowie 
Nachtarbeitszuschlag

20_„Kauf bricht nicht Miete“ gilt auch, wenn 
der Vermieter nicht Eigentümer ist

21_Dashcam-Aufzeichnungen können in 
einem Zivilprozess als Beweismittel zulässig 
sein

22_Keine Unterbrechung der Außenprüfung 
bei nur ein Prüfungsjahr betreffenden Prü-
fungshandlungen

23_Anwalt darf zulässige Nebentätigkeit in 
den Kanzleiräumen ausüben

23_Beitragszuschuss für nicht krankenver-
sicherungspflichtige und für in der privaten 
Krankenversicherung versicherte Beschäftig-
te im Jahr 2018

24_Freie Unterkunft oder freie Wohnung als 
Sachbezug ab 1. Januar 2018

25_Freie Verpflegung als Sachbezug ab  
1. Januar 2018

M A N D A N T E N B R I E F  J a n u a r  2 0 1 8



4I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Januar 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
jahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.01.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.01.2018 15.01.2018 05.01.2018

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.01.2018 15.01.2018 05.01.2018

Sozialversicherung⁵ 29.01.2018 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2015:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Februar 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 22.02.2018) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 12.02.2018 15.02.2018 09.02.2018

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 12.02.2018 15.02.2018 09.02.2018

Umsatzsteuer-Sondervor-
auszahlung 12.02.2018 15.02.2018 09.02.2018

Gewerbesteuer 15.02.2018 19.02.2018 12.02.2018

Grundsteuer 15.02.2018 19.02.2018 12.02.2018

Sozialversicherung⁵ 26.02.2018 entfällt entfällt
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Pensionszahlungen einer GmbH an den 
Gesellschafter-Geschäftsführer bei Fort-
führung des Dienstverhältnisses

Eine Pensionszusage an einen Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer einer GmbH ist - unab-
hängig von der Höhe seiner Beteiligung - u. 
a. steuerlich nicht anzuerkennen, wenn sie 
in Bezug auf die bisherigen Gesamtbezü-
ge als unangemessen angesehen werden 
muss. Von der Rechtsprechung anerkannt 
werden Pensionszusagen bis maximal 75 % 
der zuletzt bezogenen Bruttobezüge des 
Geschäftsführers unter Anrechnung einer 
ggf. zusätzlich bezogenen Sozialversiche-
rungsrente.

Das Schleswig Holsteinische Finanzgericht 
hatte folgenden Fall zu entscheiden: Einem 
Geschäftsführer war eine Pension zugesagt. 
Ein Vertrag regelte, dass der bestehende 
Anstellungsvertrag mit Vollendung des 65. 
Lebensjahrs des Geschäftsführers aufgelöst 
werden soll. Die Rechte aus der ursprüngli-
chen Pensionszusage blieben unberührt. Da 
der Geschäftsführer weiterhin für die GmbH 
tätig sein wollte, wurde ein neuer Arbeitsver-
trag mit einer monatlichen Bruttovergütung 
von 1.500 € abgeschlossen. Das Finanzamt 
war der Meinung, dass die seinerzeit ge-
bildete Pensionsrückstellung zu deckeln sei 
(neue Berechnungsgrundlage 75 % von 
1.500 € = 1.125 €) und löste einen Teil der 
Pensionsrückstellung gewinnerhöhend auf.

E I N K O M M E N S T E U E R

Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung 
nicht und ging bei der Berechnung der 
Pensionsrückstellung von der ursprünglichen 
Pensionshöhe (mtl. 3.417 €) aus. Es bean-
standet nicht, dass ein Gesellschafter-Ge-
schäftsführer nach Eintritt des Versorgungs-
falls sein Dienstverhältnis fortsetzt, sieht in 
der Gehaltszahlung jedoch eine verdeckte 
Gewinnausschüttung, wenn sie nicht entwe-
der auf die Pension angerechnet oder aber 
der Pensionsbeginn bis zur Einstellung der 
Geschäftsführertätigkeit aufgeschoben wird.

Wegen der im Urteilsfall unterbliebenen 
Anrechnung auf die Pension wurde das mo-
natlich gezahlte Arbeitsentgelt als verdeckte 
Gewinnausschüttung behandelt.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Tipp: Grundsätzlich ist es möglich, nach 
Beendigung des eigentlichen Dienstver-
hältnisses ein neues Vertragsverhältnis zu 
begründen. Dies sollte nach Möglichkeit auf 
freiberuflicher Basis durch Abschluss eines 
Beratervertrags geschehen. Das Honorar 
muss nicht auf die Pension angerechnet 
werden.
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Voraussetzungen für das Vorliegen 
einer GmbH & atypisch stillen Gesell-
schaft

Beteiligt sich jemand als stiller Gesellschafter 
an einer GmbH, kann diese steuerrechtlich 
als typische oder atypische stille Gesellschaft 
gewertet werden. Bei einer typisch stillen 
Gesellschaft sind die von der GmbH gezahl-
ten Gewinnanteile bei ihr Betriebsausgaben 
und beim stillen Gesellschafter Einkünfte aus 
Kapitalvermögen. Bei einer atypisch stillen 
Gesellschaft sind die Gewinnanteile als Ver-
gütung eines Mitunternehmers zu werten. 
Soll sie steuerlich anerkannt werden, müssen 
die beiden Merkmale Mitunternehmerinitia-
tive und Mitunternehmerrisiko erfüllt sein.

Zur Mitunternehmerinitiative gehört vor 
allem die Teilnahme an den unternehme-
rischen Entscheidungen. Hierzu reicht es, 
wenn der stille Gesellschafter gleichzeitig 
auch Geschäftsführer der GmbH ist oder 
wenn ihm Gesellschafterrechte eingeräumt 
werden, die dem eines Kommanditisten ent-
sprechen. Das Mitunternehmerrisiko ergibt 
sich aus der Beteiligung am Gewinn und 
Verlust sowie an den stillen Reserven.

Die Merkmale müssen beide vorliegen, kön-
nen allerdings unterschiedlich ausgeprägt 
sein. Ist der stille Gesellschafter bspw. nicht 
an den stillen Reserven beteiligt, kann dieser 
Nachteil durch seine Stellung als GmbH-Ge-
schäftsführer ausgeglichen werden.

Der Bundesfinanzhof hatte die Frage zu 
entscheiden, ob ein stiller Gesellschafter Mit-
unternehmerrisiko trägt, wenn er nicht am 
Verlust beteiligt ist und er seine Einlage nur 
durch künftige Gewinnanteile zu erbringen 
hat. Das Gericht verneinte dies, weil der stille 
Gesellschafter risikolos ohne eigenen Kapi-
taleinsatz seine Einlage erbringen konnte.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Doppelte Haushaltsführung: notwendi-
ge Kosten der Unterkunft am Beschäfti-
gungsort

Mehraufwendungen wegen einer aus beruf-
lichem Anlass begründeten doppelten Haus-
haltsführung sind Werbungskosten. Hierzu 
gehören u. a. die Unterkunftskosten am 
Beschäftigungsort, wie Miete bzw. - beim 
Wohnen in einer eigenen Wohnung - Ab-
setzung für Abnutzung und Finanzierungs-
kosten. Die tatsächlichen Kosten dürfen aber 
nicht überhöht sein.

Zur Rechtslage bis einschließlich 2013 hat 
der Bundesfinanzhof folgendes entschieden: 
Die Kosten für Wohnungen mit einer Wohn-
fläche bis zu 60 m² bei einem ortsüblichen 
Mietzins für eine nach Lage und Ausstattung 
durchschnittliche Wohnung (Durchschnitts-
mietzins) sind regelmäßig angemessen. Der 
Durchschnittsmietzins bezieht sich auf die 
Grundmiete, d. h. die Netto-Kaltmiete ohne 

Betriebs- und Nebenkosten und ist - so-
fern vorhanden - nach dem jeweils gültigen 
Mietspiegel zu bemessen.

Kosten für Besuchsfahrten des Ehepartners 
vom Familienwohnsitz an den Beschäfti-
gungsort des Ehegatten sind, so das Gericht, 
nicht als Werbungskosten zu berücksichti-
gen, weil keine Familienheimfahrten vorlie-
gen. Darunter fallen nur Fahrten zwischen 
Familienwohnsitz und Beschäftigungsort, die 
der Arbeitnehmer selbst vornimmt.

Hinweis: Seit 2014 sind die abziehbaren 
Aufwendungen für eine Unterkunft auf 1.000 
€ monatlich begrenzt. Die Beschränkung auf 
Wohnungen mit einer Wohnfläche bis zu 60 
m² bei ortsüblicher Miete gibt es nicht mehr.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Vergeblicher Aufwand für angestrebte 
Vorstandsposition keine vorweggenom-
menen Werbungskosten

Vergebliche Aufwendungen eines Arbeit-
nehmers zum Erwerb einer Beteiligung an 
seinem zukünftigen Arbeitgeber sind regel-
mäßig auch dann nicht als vorab entstande-
ne Werbungskosten abzugsfähig, wenn die 
Zahlung Voraussetzung für den Abschluss 
eines Anstellungsvertrags ist.

Ein Rechtsanwalt hinterlegte 75.000 € für 
eine 10 % ige Beteiligung an einer noch zu 
gründenden Aktiengesellschaft. Vereinbart 
war, dass er eine Vorstandsposition erhalten 
sollte. Die Gesellschaft verwendete das Geld 
anderweitig. Es kam weder zu einer Beteili-
gung noch zu einer Anstellung als Vorstand. 
Der Anwalt machte den Betrag von 75.000 € 
in seiner Einkommensteuererklärung als Ver-
lust bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb, 

später als vorweggenommene Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus nichtselbstän-
diger Arbeit geltend. Das Finanzamt lehnte 
dies ab und ordnete den Verlust der privaten 
Vermögensebene zu.

Der Bundesfinanzhof hat diese Auffas-
sung bestätigt. Aufwendungen für eine 
Beteiligung sind nicht ohne weiteres den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
zuzurechnen, selbst wenn die Beteiligung im 
Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis 
steht. Der Verlust des Gelds ist auch nicht als 
negative Einkünfte im Zusammenhang mit 
einer wesentlichen Beteiligung abzugsfähig. 
Aufwendungen für den fehlgeschlagenen 
Erwerb einer Beteiligung können steuerlich 
nicht berücksichtigt werden.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Neues zum Investmentsteuergesetz

Ab dem 1. Januar 2018 ändert sich die Be-
steuerung von Investmentfonds. Ziele der 
Reform der Investmentbesteuerung sind u. 
a., die Europarechtskonformität sicherzustel-
len, die Besteuerung zu vereinfachen und 
einzelne unerwünschte Steuersparmodelle 
zu verhindern.

In- und ausländische Fonds, die Dividenden 
ansparen oder ausschütten, werden künftig 
nach derselben Systematik besteuert. Es 
ist also unerheblich, in welchem Staat der 
Fonds angesiedelt ist und ob er Dividenden 
ausschüttet. Bei ausländischen Fonds und 
Dividenden fällt weiterhin Quellensteuer an. 
Diese kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen nicht auf die Abgeltungsteuer ange-
rechnet werden.

Jährlich wird Abgeltungsteuer von 25 % 
(zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-
steuer) auf eine Vorabpauschale erhoben, 
die sich am Wert des Fonds (Basisertrag) 
und einem Basiszins orientiert. Dieser Basis-
zins wird jährlich neu festgelegt und durch 
das Bundesministerium der Finanzen ver-
öffentlicht (nicht zu verwechseln mit dem 
Basiszins der Bundesbank).

Bei Aktienfonds (Aktienquote ≥ 51 %) blei-
ben künftig auf Ebene des Anlegers pau-
schal 30 %, bei Mischfonds (Aktienquote ≥ 
25 %) 15 % der Erträge steuerfrei (sog. Teilf-
reistellungen). Bei sonstigen Fonds (Aktien-
quote < 25 %) gibt es keine Teilfreistellung. 
Die Depotbank führt die Steuer direkt ab. 
Liegt der Bank ein entsprechender Freistel-
lungsauftrag vor, fällt für Anleger, deren 
Erträge unter dem sog. Sparer-Pauschbetrag 
von 801 € (1.602 € bei Zusammenveranla-
gung) liegen, keine Steuer an. Bislang at-
traktive Steuerstundungsmodelle, bei denen 
beim Investor erst dann Steuern anfielen, 
wenn er den Fonds verkauft hat, sind künftig 
nicht mehr möglich.

Hinweis: Privatanleger konnten Fondsan-
teile, die vor dem 1. Januar 2009 erworben 
wurden, bislang steuerfrei veräußern. Der 
Bestandsschutz für Kursgewinne aus diesen 
sog. Altanteilen entfällt per 31. Dezember 
2017. Erreicht wird dies durch eine Veräu-
ßerungs- und Neuanschaffungsfiktion. Die 
bis zum 31. Dezember 2017 angefallenen 
Kursgewinne bleiben zwar weiterhin steu-
erfrei; die ab dem 1. Januar 2018 aus den 
Altanteilen erzielten Veräußerungsgewinne 

E I N K O M M E N S T E U E R
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Rentenbesteuerung: Berücksichtigung 
der Beiträge anderer Versorgungsein-
richtungen bei der Anwendung der 
Öffnungsklausel

Eine Öffnungsklausel soll bei der Besteue-
rung der Renten eine mögliche Doppelbe-
steuerung pauschal verhindern. Eine solche 
Doppelbesteuerung kann in den Fällen 
auftreten, in denen ein Rentner bis zum 31. 
Dezember 2004 mehr als den Höchstbe-
trag an eine Versorgungseinrichtung (z. B. 
gesetzliche Rentenversicherung oder be-
rufsständisches Versorgungswerk) geleistet 
hat. Die den Höchstbetrag übersteigenden 
Beträge konnten nämlich steuerlich nicht in 
Abzug gebracht werden. Die darauf beru-
henden Rentenleistungen unterliegen aller-
dings der Besteuerung. Die Öffnungsklausel 
kommt nur auf Antrag und nur dann zur 
Anwendung, wenn die Beiträge eines Rent-
ners für mindestens zehn Jahre den Höchst-
betrag überschritten haben. Die Renten 
werden dann insoweit nur mit dem niedrige-
ren Ertragsanteil besteuert.

sind jedoch nach den neuen gesetzlichen 
Regelungen steuerpflichtig. Für diese Anteile 
wird ein Freibetrag von 100.000 € pro Per-
son eingeführt. Dieser muss vom Anleger 
im Zuge der Einkommensteuerveranlagung 
beantragt werden. Folglich dürften Veräu-
ßerungsgewinne aus Altanteilen auch künf-

E I N K O M M E N S T E U E R

Der Bundesfinanzhof hat den Fall eines 
Rentners entschieden, der bis 2004 über 
den Höchstbetrag liegende Beiträge in 
die gesetzliche Rentenversicherung, in ein 
Versorgungswerk der Rechtsanwälte und in 
ein Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer 
geleistet hatte. Ab 2005 bezog er eine Rente 
des Versorgungswerks der Rechtsanwälte, in 
den Folgejahren auch Renten der anderen 
Versorgungseinrichtungen. In die Berech-
nung, welcher Rentenanteil unter die Öff-
nungsklausel fiel, bezog das Finanzamt für 
2005 nur die an das Versorgungswerk der 
Rechtsanwälte geleisteten Beiträge ein. Der 
Bundesfinanzhof dagegen urteilte, dass auch 
die Beiträge an das Versorgungswerk der 
Wirtschaftsprüfer zu berücksichtigen sind. 
Dass der Rentner aus diesem Versorgungs-
werk erst ab 2006 eine Rente bezog, ist für 
die Ermittlung des Anteils der Öffnungsklau-
sel unerheblich.

tig für die meisten Privatanleger steuerfrei 
bleiben.

Tipp: Aufgrund der Komplexität der Thema-
tik empfiehlt es sich, ggf. einen steuerlichen 
Berater zurate zu ziehen.
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Teilweiser Verzicht auf Darlehnsfor-
derung gegenüber einem ehemaligen 
Gesellschafter als verdeckte Gewinn-
ausschüttung

Auch der Verzicht einer Kapitalgesellschaft 
auf eine Darlehnsforderung gegenüber 
ihrem ehemaligen Gesellschafter kann eine 
verdeckte Gewinnausschüttung darstellen. 
Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt 
vor, wenn die Gesellschaft ihrem Gesellschaf-
ter außerhalb der gesellschaftsrechtlichen 
Gewinnverteilung Vorteile zuwendet, die 
ihre Veranlassung im Gesellschaftsverhält-
nis haben. Das heißt, ein ordentlicher und 
gewissenhafter Geschäftsführer hätte die-
sen Vorteil einem Nichtgesellschafter nicht 
zugewendet.

In einem vom Finanzgericht Münchenent-
schiedenen Fall verzichtete die GmbH zwei 
Jahre nachdem der Gesellschafter ausge-

schieden war auf Darlehnsforderungen so-
wie auf die Zinszahlungen dazu. Das Finanz-
amt behandelte den Verzicht als verdeckte 
Gewinnausschüttung.

Das Finanzgericht hat dies bestätigt und in 
diesem Zusammenhang klargestellt, dass für 
die Beurteilung einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung grundsätzlich die Verhältnisse 
zum Zeitpunkt des ursprünglichen Vertrags-
abschlusses maßgebend sind. Danach kann 
auch ein ehemaliger Gesellschafter Empfän-
ger einer verdeckten Gewinnausschüttung 
sein.

Der Bundesfinanzhof wird möglicherweise 
abschließend entscheiden.

KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R
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Dauerfristverlängerung für Umsatz-
steuer 2018 beantragen

Unternehmer sind unter bestimmten Voraus-
zahlungen verpflichtet, während des laufen-
den Jahrs Vorauszahlungen auf die Umsatz-
steuer zu leisten. Voranmeldungszeitraum 
für die Umsatzsteuer ist grundsätzlich

_das Kalendervierteljahr,

_der Kalendermonat, wenn die Steu-
er des Jahrs 2017 mehr als 7.500 € 
betragen hat.

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 
1.000 € betragen, kann das Finanzamt den 
Unternehmer von der Verpflichtung zur 
Abgabe von Voranmeldungen und von der 
Entrichtung von Vorauszahlungen befreien.

Wenn sich im Jahr 2017 ein Vorsteuer-Über-
schuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, 
kann durch Abgabe der Voranmeldung 
Januar 2018 bis zum 12.02.2018 statt des 
Kalendervierteljahrs der monatliche Voran-
meldungszeitraum beibehalten werden.

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervor-
anmeldungen monatlich abgeben, können 
Fristverlängerung für 2018 in Anspruch 
nehmen, wenn sie bis zum 12.02.2018 einen 
Antrag beim Finanzamt stellen.

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, 
dass eine Sondervorauszahlung in Höhe ei-
nes Elftels der Summe der Vorauszahlungen 
für 2017 angemeldet und bis zum 12.02.2018 
geleistet wird. Diese Sondervorauszahlung 
wird auf die am 11.02.2019 fällige Vorauszah-
lung für Dezember 2018 angerechnet.

Dies hat zur Folge, dass die Voranmeldun-
gen und Vorauszahlungen jeweils einen 
Monat später fällig sind. D. h. die Anmel-
dungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 
2018 müssen grundsätzlich erst bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden 
Monats abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag.

Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter 
und genehmigter Antrag so lange gilt, bis 
der Unternehmer den Antrag zurücknimmt 
oder das Finanzamt die Fristverlängerung 
widerruft.

Vierteljahreszahler müssen keine Sondervo-
rauszahlung entrichten. Auch für sie gilt die 
für ein Kalenderjahr genehmigte Fristver-
längerung für die folgenden Kalenderjahre 
weiter, wenn sich die Verhältnisse nicht ge-
ändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in 
diesen Fällen bis zum 10.04.2018 zu stellen.

U M S AT Z S T E U E R
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Vorsteuerabzug bei Dachertüchtigung 
für eine Photovoltaikanlage

Nutzt ein Unternehmer einen Gegenstand 
zu weniger als 10 % für sein Unternehmen, 
gilt die Lieferung als nicht für das Unterneh-
men ausgeführt. Ein Vorsteuerabzug schei-
det dann aus.

Lässt der Unternehmer ein Dach, auf dem 
auf einer Teilfläche eine Photovoltaikanla-
ge errichtet wird, insgesamt ertüchtigen, 
kommt es für die Frage, ob die verlangte 
Mindestnutzung von 10 % erreicht wird, auf 
die Verwendung des gesamten Gebäudes 
unter Einbezug aller Flächen unter dem 
Dach und der gesamten Dachfläche an. 
Damit sind auch Gebäudeteile, die für pri-
vate Wohnzwecke genutzt werden, und das 
dazugehörende Dach in die Vergleichsrech-
nung einzubeziehen.

Beispiel:
Auf den für private Wohnzwecke genutzten 
Gebäudeteil entfällt eine (fiktive) monatliche 
Miete von 500 €, auf die daneben unter 
demselben Dach liegende privat genutzte 
Scheune von 100 €. Die Mieten erfassen 

Für Unternehmer, die ihre berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist 
im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit und im 
folgenden Jahr grundsätzlich der Kalender-
monat Voranmeldungszeitraum.

jeweils das gesamte Gebäude einschließlich 
Dach. Auf dem Dachteil über der Scheune 
wird eine Photovoltaikanlage angebracht, 
die Miete für diesen Dachteil beträgt 50 €.
Wird das gesamte Dach ertüchtigt, ist ein 
Vorsteuerabzug in diesem Fall ausgeschlos-
sen, da die Dachertüchtigungskosten zu 
weniger als 10 % auf den unternehmerisch 
genutzten Teil entfallen (50 / 600). Anderes 
gilt nur für die Arbeiten, die konkret einzeln 
der Photovoltaikanlage zugeordnet werden 
können.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

U M S AT Z S T E U E R
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Änderungen des Mutterschutzgesetzes 
zum 1. Januar 2018

Zum 1. Januar 2018 greifen wesentliche Än-
derungen des Mutterschutzgesetzes, durch 
die der Arbeitsschutz von Frauen während 
der Schwangerschaft, nach der Entbindung 
und in der Stillzeit verstärkt wird.

Der geschützte Personenkreis wird erheblich 
ausgeweitet. Gesetzlich geschützt werden 
künftig u. a. auch

_Frauen in betrieblicher Berufsbil-
dung und Praktikantinnen,

_Frauen mit Behinderung, die in ei-
ner Werkstatt für behinderte Men-
schen beschäftigt sind,

_Frauen, die als Entwicklungshelferin-
nen tätig sind,

_Frauen, die nach dem Bundesfrei-
willigendienstgesetz beschäftigt 
sind,

_Frauen, die in Heimarbeit beschäf-
tigt sind,

_arbeitnehmerähnliche Selbstständi-
ge sowie

A R B E I T S R E C H T

_Schülerinnen und Studentinnen, 
insbesondere soweit die Ausbil-
dungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der 
Ausbildungsveranstaltung verpflich-
tend vorgibt.

Arbeitgeber sollen Beschäftigungsverbote 
aus betrieblichen Gründen vermeiden. Diese 
sollen nur noch dann in Betracht kommen, 
wenn alle anderen Maßnahmen, eine un-
verantwortbare Gefährdung zu vermeiden, 
versagen. Daher werden Arbeitgeber ver-
pflichtet, konkrete Arbeitsplätze hinsichtlich 
einer solchen Gefährdung zu beurteilen. 
Liegt eine unverantwortbare Gefährdung 
vor, greift ein dreistufiges Verfahren.

Stufe 1: Der Arbeitgeber muss die Arbeits-
bedingungen durch Schutzmaßnahmen 
umgestalten.

Stufe 2: Ist das nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand möglich, muss der 
Arbeitgeber einen anderen geeigneten und 
zumutbaren Arbeitsplatz für die schwangere 
Frau finden.

Stufe 3: Erst wenn der Arbeitgeber unver-
antwortbare Gefährdungen weder durch 
Schutzmaßnahmen noch durch einen Ar-
beitsplatzwechsel ausschließen kann, greift 
ein betriebliches Beschäftigungsverbot.



18I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Darüber hinausgehend soll es Arbeitsverbo-
te gegen den Willen der Frau künftig nicht 
mehr geben. Grundsätzlich darf ein Arbeit-
geber eine schwangere oder stillende Frau 
nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr beschäf-
tigen. Sofern die Frau jedoch einwilligt, aus 
ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht und 
insbesondere eine unverantwortbare Ge-
fährdung ausgeschlossen ist, darf der Ar-
beitgeber sie bis 22 Uhr beschäftigen. Auch 
die Möglichkeit der Sonn- und Feiertags-

arbeit wird auf Wunsch der Schwangeren 
erweitert.

Hinweis: Bereits seit der Verkündung des 
Gesetzes am 30. Mai 2017 erhalten Mütter 
von Kindern mit Behinderungen insgesamt 
zwölf Wochen Mutterschutz und damit vier 
Wochen mehr als bisher. Weiterhin gibt es 
einen Kündigungsschutz für Frauen, die 
nach der zwölften Schwangerschaftswoche 
eine Fehlgeburt erlitten haben.
 

A R B E I T S R E C H T

Konkurrenztätigkeit als Grund für au-
ßerordentliche Kündigung

Arbeitnehmern ist es nicht gestattet, wäh-
rend eines bestehenden Arbeitsverhältnisses 
Tätigkeiten für ein Konkurrenzunternehmen 
des Arbeitgebers auszuüben. Dies gilt auch 
und erst recht während einer Krankschrei-
bung. Ein solches Verhalten kann eine au-
ßerordentliche Kündigung rechtfertigen.

Hat der Arbeitgeber einen auf Tatsachen 
gestützten konkreten Verdacht einer solch 
erheblichen Pflichtverletzung des Arbeit-
nehmers, kann auch eine vom Arbeitgeber 
veranlasste verdeckte Überwachung des Ar-
beitnehmers durch einen Detektiv gerecht-
fertigt sein. Dies ist nicht erst dann zulässig, 
wenn der Verdacht einer im Beschäftigungs-
verhältnis begangenen Straftat besteht. 

Entsprechenden Erkenntnissen darf in einem 
Kündigungsschutzprozess durch eine Bewei-
serhebung nachgegangen werden. Dies hat 
kürzlich das Bundesarbeitsgericht entschie-
den.
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Mindestlohn als Berechnungsgrundlage 
für Urlaubs- und Feiertagsvergütung 
sowie Nachtarbeitszuschlag

In einem vom Bundesarbeitsgericht ent-
schiedenen Fall zahlte ein Arbeitgeber einer 
als Montagekraft beschäftigten Arbeitneh-
merin gemäß dem einschlägigen Tarifvertrag 
einen Stundenlohn von 7,00 € bzw. 7,15 € 
sowie eine Zulage, durch die der gesetzliche 
Mindestlohn erreicht wurde. Der Tarifvertrag 
sah außerdem einen Nachtarbeitszuschlag 
in Höhe von 25 % des tatsächlichen Stun-
denlohns und ein „Urlaubsentgelt“ in Höhe 
des 1,5 fachen durchschnittlichen Arbeitsver-
diensts vor.

Der Arbeitgeber berechnete die Vergütun-
gen für Feier- und Urlaubstage ebenso wie 
den Nachtarbeitszuschlag auf der Grund-
lage der niedrigen vertraglichen Stunden-
vergütung. Die Arbeitnehmerin vertrat die 

Auffassung, dass diese Vergütungen auf der 
Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns zu 
ermitteln seien.

Das Gericht gab der Arbeitnehmerin Recht. 
Der Arbeitgeber hat für Arbeitszeit, die auf-
grund eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, 
das Arbeitsentgelt zu zahlen, das die Arbeit-
nehmerin ohne den Arbeitsausfall erhalten 
hätte. Mangels abweichender Bestimmun-
gen gilt dies auch dann, wenn sich die Höhe 
des Arbeitsentgelts aus dem Mindestlohn-
gesetz ergibt. Auch der tarifliche Nachtzu-
schlag und das tarifliche Urlaubsentgelt sind 
(mindestens) nach dem gesetzlichen Min-
destlohn zu berechnen, da dieser Teil des 
tatsächlichen Stundenverdiensts im Sinne 
des Tarifvertrags ist.

A R B E I T S R E C H T
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M I E T E R  /  V E R M I E T E R

„Kauf bricht nicht Miete“ gilt auch, 
wenn der Vermieter nicht Eigentümer 
ist

Auch wenn Vermieter und Verkäufer nicht 
identisch sind, kann ein Mietverhältnis kraft 
Gesetzes auf den Grundstückskäufer über-
gehen. Dies gilt, wenn die Vermietung des 
veräußerten Grundstücks mit Zustimmung 
und im alleinigen wirtschaftlichen Interesse 
des Eigentümers erfolgte und der Vermieter 
kein eigenes Interesse am Fortbestand des 
Mietverhältnisses hat. Das hat der Bundes-
gerichtshof entschieden.

Ein Gewerbemieter hatte die Räume von 
einer Handels-GmbH gemietet. Eigentümer 
war seinerzeit aber eine Grundstücksge-
sellschafts-GmbH. Die Handelsgesellschaft 
war aus strategischen Gründen ins Leben 
gerufen worden und hatte den Mietvertrag 
auf Anweisung der Grundstücksgesellschaft 
abgeschlossen. Letztere hatte die Immobilie 
auch verwaltet und die Miete eingezogen.

Die Grundstücksgesellschaft verkaufte nach 
einiger Zeit die Immobilie. Dem Kaufvertrag 
war eine Mieterliste beigefügt. Ferner über-
trug die Grundstücksgesellschaft sämtliche 
Rechte und Pflichten aus den Mietverträgen 
ab Übergabe auf den Erwerber. Zwei Jahre 
später kündigte der Erwerber die Mietver-
hältnisse und klagte auf Räumung. Da die 

Mietverträge keine Kündigungsmöglichkeit 
vorsahen, kam es entscheidend darauf an, 
ob der Grundstückskäufer an den Mietver-
trag gebunden war, also, ob der Vertrag 
beim Grundstückserwerb kraft Gesetzes auf 
ihn übergegangen war. Das Gesetz sieht 
einen solchen Übergang vor, wenn eine ver-
mietete Immobilie vom Vermieter an einen 
Dritten veräußert wird („Kauf bricht nicht 
Miete“).

In dem vom Gericht entschiedenen Fall 
fehlte es jedoch an der vom Gesetz vor-
ausgesetzten Identität von Vermieter und 
Verkäufer, da die verkaufende Gesellschaft 
nie Vermieterin gewesen ist. Die Richter 
bejahten dennoch eine Bindung des Grund-
stückskäufers an den Mietvertrag und wie-
sen die Räumungsklage ab, da die Vorschrift 
zwar nicht direkt, jedoch entsprechend 
anwendbar ist. Voraussetzung für eine ent-
sprechende Anwendung der Vorschrift ist, 
dass die Vermietung mit Zustimmung des 
Eigentümers erfolgt, im alleinigen wirtschaft-
lichen Interesse des Eigentümers liegt und 
der Vermieter kein eigenes Interesse am 
Fortbestand des Mietverhältnisses hat. Im 
entschiedenen Fall waren die vorgenannten 
Voraussetzungen erfüllt. Der Grundstücks-
käufer ist als Vermieter in den noch laufen-
den Mietvertrag eingetreten. Eine vorzeitige 
ordentliche Kündigung war folglich nicht 
möglich, so dass die Räumungsklage keinen 
Erfolg hatte.
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Z I V I L R E C H T

Dashcam-Aufzeichnungen können in 
einem Zivilprozess als Beweismittel 
zulässig sein

In einem vom Oberlandesgericht Nürnberg 
zu beurteilenden Fall ging es um Schadens-
ersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall, 
der sich auf einer Bundesautobahn zwischen 
einem Lkw und einem Pkw ereignet hatte. 
Der Pkw-Fahrer behauptete, er habe ver-
kehrsbedingt abgebremst und der Fahrer 
des Lkw sei wegen zu hoher Geschwindig-
keit und zu geringen Abstands aufgefahren. 
Der Lkw-Fahrer stellte den Unfall als für ihn 
unvermeidbar dar, weil der Pkw-Fahrer von 
der linken Spur über die mittlere auf die 
rechte Spur gewechselt sei und dort abrupt 
bis zum Stillstand abgebremst habe. Zum 
Beweis seiner Darstellung des Unfallgesche-
hens legte der Lkw-Fahrer Aufzeichnungen 
aus einer fest auf dem Armaturenbrett 
installierten und nach vorne gerichteten 

Dashcam vor. Der Pkw-Fahrer vertrat die 
Auffassung, dass die Aufzeichnungen wegen 
Verletzung seines Persönlichkeitsrechts nicht 
verwertet werden dürfen.

Das Gericht ließ die Aufzeichnungen als 
Beweismittel auch deshalb zu, weil keine 
anderen zuverlässigen Beweismittel zur 
Verfügung standen. Es bewertete das Inte-
resse des Lkw-Fahrers an einem effektiven 
Rechtsschutz höher als das Interesse des 
Pkw-Fahrers an dessen in diesem Fall kaum 
beeinträchtigten Persönlichkeitsrecht. Der 
vom Gericht eingeschaltete Sachverständige 
kam nach Auswertung der Aufzeichnungen 
zu dem Ergebnis, dass die Darstellung des 
Lkw-Fahrers zutreffend war.
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Keine Unterbrechung der Außenprüfung 
bei nur ein Prüfungsjahr betreffenden 
Prüfungshandlungen

Der Bundesfinanzhof hatte darüber zu 
entscheiden, ob die Ergebnisse einer Au-
ßenprüfung trotz mehrerer langandauernder 
Unterbrechungen ausgewertet werden durf-
ten. Dem Urteil lag chronologisch dargestellt 
der nachfolgend geschilderte Fall zugrunde:

_Prüfungsanordnung für die Jahre 
2001 und 2002 aus November 2006,

_Beginn der Prüfung durch Erschei-
nen der Prüferin im Unternehmen 
im Dezember 2006 um Datenträger 
mit Buchführungsdaten in Empfang 
zu nehmen,

_Anfertigung handschriftlicher Noti-
zen und Ausdruck von Daten für das 
Jahr 2001 nach prüfungsrelevanten 
Kriterien aus einer Prüfungssoftware 
der Finanzverwaltung an drei Termi-
nen im Dezember 2006 und Januar 
2007,

_weitere Ausdrucke im April 2008, 
November/Dezember 2009 und im 
November 2010.

Schriftlich meldete sich die Prüferin zwi-
schenzeitlich nur einmal im Dezember 2009 

V E R FA H R E N S R E C H T

um mitzuteilen, dass sie die bereits begon-
nene Prüfung fortsetzen wolle. Dies lehnte 
das Unternehmen unter Hinweis auf eine 
zwischenzeitlich eingetretene Festsetzungs-
verjährung ab. Der Bundesfinanzhof folgte 
dieser Ansicht nicht.

Die Prüfung wurde nach Beginn im Dezem-
ber 2006 zeitnah fortgesetzt. Durch den 
Beginn der Außenprüfung war der Ablauf 
der für die Streitjahre 2001 und 2002 jeweils 
maßgeblichen Festsetzungsfrist gehemmt. 
Die in dieser Zeit vorgenommenen Hand-
lungen gehen über das Studium von Vor-
bereitungshandlungen, das Einholen allge-
meiner Informationen über die betrieblichen 
Verhältnisse, das Rechnungswesen und die 
Buchführung sowie die bloße Sichtung von 
Unterlagen des zu prüfenden Steuerfalls 
oder ein allgemeines Aktenstudium hinaus. 
Folglich hatte die Prüfung für den gesamten 
Prüfungszeitraum begonnen. Es ist unerheb-
lich, auf welches der Prüfung unterliegende 
Jahr sich die ersten Prüfungshandlungen 
erstrecken. Eine Außenprüfung bezieht sich 
einheitlich auf alle in der Prüfungsanord-
nung genannten Jahre. Sie ist nicht in Teilab-
schnitte aufzuteilen.
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W I R T S C H A F T S R E C H T

Anwalt darf zulässige Nebentätigkeit 
in den Kanzleiräumen ausüben

Eine Rechtsanwaltskammer beanstandete 
gegenüber einem Rechtsanwalt, dass er in 
den Räumen seiner Anwaltssozietät auch 
eine Immobilienverwaltung ausübte. Nach 
Auffassung der Kammer verstieß der Rechts-
anwalt hierdurch gegen seine Kanzleipflicht, 
insbesondere seine Verschwiegenheitspflicht. 
Die Sicherung der strafprozessualen Be-
schlagnahmeverbote erfordere eine räumli-
che Trennung von Kanzlei und Immobilien-
verwaltung.

Der Bundesgerichtshof widersprach der Auf-
fassung der Rechtsanwaltskammer. Vor Be-
schlagnahme geschützt seien nur bestimm-
te, der anwaltlichen Tätigkeit zuzuordnende 
Gegenstände, die dem (Mit )Gewahrsam des 
Rechtsanwalts als Zeugnisverweigerungsbe-
rechtigtem unterliegen. Dieser Schutz werde 
dadurch, dass er in seinen Kanzleiräumen 
einen weiteren, nicht zur Zeugnisverweige-
rung berechtigenden Beruf ausübt, weder 
erweitert noch eingeschränkt.
 

P E R S O N A L W I R T S C H A F T

Beitragszuschuss für nicht krankenver-
sicherungspflichtige und für in der pri-
vaten Krankenversicherung versicherte 
Beschäftigte im Jahr 2018

Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen 
Krankenversicherung oder in einer privaten 
Krankenversicherung (PKV) versichert sind, 
haben Anspruch auf einen Zuschuss des 
Arbeitgebers. Der Zuschuss ist regelmä-
ßig in Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags 
zu zahlen. Er ist für einen in einer privaten 
Krankenversicherung versicherten Arbeit-
nehmer abhängig vom durchschnittlichen 
allgemeinen Beitragssatz der Krankenkassen, 
der weiterhin 14,6 % beträgt. Daraus errech-
net sich für 2018 ein monatlicher Zuschuss 
von maximal 323,03 € (14,6 % von 4.425,00 
€ Beitragsbemessungsgrenze = 646,05 €; 
davon die Hälfte = 323,03 €).

Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss 
entsprechend der obigen Berechnung zu 
ermitteln. Grundsätzlich darf aber nur die 
Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer 
gezahlten Beitrags als Zuschuss gewährt 
werden.Ein etwaiger Zusatzbeitrag in der 
gesetzlichen Krankenversicherung ist vom 
Arbeitnehmer allein zu tragen.

Hinweis: Der maximale Zuschuss des 
Arbeitgebers zur Pflegeversicherung in der 
PKV beträgt bundesweit monatlich 56,42 €, 
in Sachsen allerdings nur 34,29 €. 
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P E R S O N A L W I R T S C H A F T

Freie Unterkunft oder freie Wohnung 
als Sachbezug ab 1. Januar 2018

Die Gewährung freier Unterkunft oder freier 
Wohnung ist bei der Berechnung der Lohn-
steuer und der Sozialversicherungsbeiträge 
zu berücksichtigen.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen
_freier Wohnung:

_Stellt der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer eine Wohnung unentgeltlich 
zur Verfügung, ist der ortsübliche 
Mietpreis zu berücksichtigen. Für 
Nebenkosten ist der Endpreis am 
Abgabeort anzusetzen.

_Unter einer Wohnung ist eine ge-
schlossene Einheit von Räumen zu 
verstehen, in denen ein selbstständi-
ger Haushalt geführt werden kann.

_freier Unterkunft:

_Werden Räume überlassen, die 
keine Wohnung sind, handelt es sich 
um eine Unterkunft.

Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende Sachbezugswerte:

_Heizung und Beleuchtung sind in 
diesen Werten enthalten. Der Wert 
der Unterkunft kann mit dem orts-
üblichen Mietpreis bewertet werden, 
wenn der Tabellenwert nach Lage 
des Einzelfalls unbillig wäre.

_Ist der Arbeitnehmer in den Haus-
halt des Arbeitgebers aufgenom-
men oder ist die Unterkunft mit 
mehreren Beschäftigten belegt, ver-
mindert sich der Wert von 226,00 € 
um 15 % auf 192,10 €.

_Für Jugendliche bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahrs und für Aus-
zubildende beträgt der Sachbe-
zugswert 192,10 € im Monat (6,40 € 
kalendertäglich).

Sachbezugswert freie 
Unterkunft

Monat  
€

Kalendertag 
€

Für den m²  
€

m²bei einfacher 
Ausstattung €

Alte und Neue  
Bundesländer 226,00 7,53 3,97 3,24
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Freie Verpflegung als Sachbezug ab  
1. Januar 2018

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt 
Sachbezüge in Form von Verpflegung, rich-
tet sich der Wert nach der Sachbezugsver-
ordnung. Die sich daraus ergebenden Werte 
werden in die Berechnung der Lohnsteuer 
und der Sozialversicherungsbeiträge einbe-
zogen.

Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen. 
Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten 
zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugs-
wert nur für die gewährte Mahlzeit anzu-
setzen. Für Jugendliche und Auszubildende 
gibt es keinen Abschlag mehr. Für Familien-
angehörige sind geringere Werte anzuset-
zen.

P E R S O N A L W I R T S C H A F T

Monat 
€

Kalender- 
tag €

Werte für freie 

Verpflegung

alle Mahlzeiten 246,00 8,20

Werte für teilweise 

Gewährung freier 

Verpflegung

Frühstück 52,00 1,73

Mittag- u.  
Abendessen je 97,00 3,23

Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende 
Werte:

Bei der Gewährung unentgeltlicher oder 
verbilligter Mahlzeiten im Betrieb sind für 
sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzuset-
zen:

_1,73 € für das Frühstück

_3,23 € für Mittag-/Abendessen


